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Merkblatt für Spielleiter von  
Kinderfussball-Spielen  

•  
 

Vor dem Spiel 
1. Studium der Spielregeln auf dem Spielrapport. 
 

Vom Eintreffen bis Spielbeginn 
1. Rechtzeitiges Eintreffen, mind. 30 Minuten vor Spielbeginn. 

2. Begrüssung der Trainer. 

3. Passkontrolle der Spieler vornehmen (obligatorisch gem. Weisungen SFV) – sind auf der 
Spielerkarte Spieler aufgeführt, die altersmässig nicht spielberechtigt sind, ist der Trainer zu 
informieren und falls der/die Spieler zum Einsatz kommen oder auf der Karte in Spalte 2 nicht 
mit einem X gekennzeichnet sind, eine Notiz auf dem Rapport unter der Rubrik „Bemerkun-
gen“ anzubringen. 

4. Spieler ohne Spielerpass sind nur spielberechtigt wenn sie auf der Spielerkarte 
unterschreiben (die Passnummer ist in jedem Fall durch den Trainer anzugeben)!! 

5. Einlaufen mit den Mannschaften von der Seitenlinie zur Platzmitte. 

6. Shakehands der Spieler vor und nach dem Spiel. 

7. Platzwahl (Sieger hat Platzwahl / Verlierer zwingend Anstoss). 

 
 

Nach Spielschluss 
1. Spielrapport nach dem Spiel genau ausfüllen (Vorkommnisse/Resultat) und von beiden 

Trainern unterschreiben lassen. Weigert sich ein Trainer, ist das entsprechende Feld 
anzukreuzen. 

2. Auf den Spielkarten das Resultat eintragen. 

3. Spieler die nicht zum Einsatz kamen sind in der Spalte 2 mit einem X zu bezeichnen (nicht 
streichen). Wird diese Kontrolle nicht durchgeführt, könnten dem Heim- oder Gastverein 
erhebliche Kosten entstehen. 

4. Rapport und Spielkarten sind der verantwortlichen Person abzugeben oder mit dem offiziellen 
Couvert (A-Post) dem SKFV zuzustellen. Es ist darauf zu achten, dass der Rapport 
spätestens am Folgetag der Post übergeben wird. 

 
 

Fragen/Informationen  
1. Für Fragen wenden Sie sich an die verantwortliche Person Ihres Vereins. 
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